
Termine Ablauforganisation

August / September

Oktober bis März

bis 31. Januar

ab 15. März

31. März

E sind einverstanden. E sind nicht einverstanden.

E sind einverstanden. E sind nicht einverstanden.

E erheben innert 20 Tagen 

nach Zustellung des Ent-

scheids eine schriftliche 

Beschwerde beim SR. Bei 

Bedarf kann die Abteilung 

Schulpsychologie beigezogen 

werden.

E sind einverstanden SR erlässt Beschluss

E sind nicht einverstanden

Beschwerde an RR

bis 5. April

E sind nicht einverstanden

bis 31. Mai

RR erlässt Beschluss

(sind die E nicht einver-
standen, kann Beschwerde 
beim VG erhoben werden )

Mai / Juni

Beginn neues Schuljahr

Die abgebende Schule schickt der SL der Abnehmerschule die provisorische Schülermeldung.

(Formular Provisorische Schülermeldung - Übertritt in Zyklus 3)

Der definitive Zuweisungsentscheid der Klassenlehrperson wird den Erziehungsberechtigen mittels Formular Schullaufbahnentscheid Übertritt zugestellt. 

S starten das erste Semester in der zugewiesenen Stammklasse.

Die Schulleitung hört beide Parteien an, prüft die Unterlagen und erlässt eine anfechtbare Verfügung mit einem 

Entscheid (§19, Beurteilungsreglement).

Meldung der effektiven Zuweisungen (inkl. offener Beschwerdefälle)

durch die SL an AS.

(Formular "Zuweisung von S an die Abnehmerschule")

Übergabegespräche mit L Zyklus 3

Die Formulare Schullaufbahnentscheid Übertritt sind retour bei der Klassenlehrperson. Sind die Erziehungsberechtigten nicht einverstanden, leitet die 

Klassenlehrperson die Unterlagen an die Schulleitung weiter.

Abschliessende Meldung der Zuweisungen (inkl. abgeschlossener 

Beschwerdefälle) durch die SL an AS.

(Formular "Zuweisung von S an die Abnehmerschule")

Die Klassenlehrperson führt mit dem Kind und den Erziehungsberechtigten ein Standortgespräch und informiert über den voraussichtlichen 

Zuweisungsentscheid.

Verwendete Abkürzungen:  
L = Lehrperson; E = Erziehungsberechtigte; S = Schüler oder Schülerin; SL = Schulleitung; SR = Schulrat;  RR = Regierungsrat;  

AG = Abgeberschule; AS = Abnehmerschule; AVS = Amt für Volksschulen und Sport; VG = Verwaltungsgericht

Ablaufschema Übertritt Zyklus II zu Zyklus III

Die aktuellen Zuweisungsformulare sind in Pupil verfügbar.

Die Schule (AG in Zusammenarbeit mit AS) informiert die Erziehungsberechtigten über die Organisation der Sekundarstufe I sowie die einzelnen 

Abteilungen und Anforderungsstufen.

Schuljahresbeginn


